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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Aufzugvorrichtung
zur Beförderung von Personen und/oder Gegenständen
innerhalb eines Aufzugsschachtes eines Gebäudes oder
dergleichen nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 so-
wie ein Gebäude nach dem Oberbegriff des Anspruchs 7.
Aus dem Stand der Technik sind Aufzüge bzw. Aufzugs-
systeme für Gebäude bekannt, bei denen die Position
der Aufzugkabine des Aufzugkorbes anhand eines Ma-
gnetbandes detektiert wird. Dieses Magnetband ist dabei
regelmäßig am Fahrgerüst bzw. an einer Führungsschie-
ne des Fahrgerüstes befestigt. Dieses Fahrgerüst dient
der Führung bzw. Lagerung des Aufzugkorbes, d. h. dass
Fahrgerüst stellt für den Aufzugkorb eine Führung zur
Verfügung, in welcher der Aufzugkorb bewegt wird bzw.
bewegt werden kann.
[0002] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Aufzugvor-
richtung, eine Positionsbestimmungsvorrichtung bzw.
ein Gebäude zur Verfügung zu stellen, bei der/bei dem
eine verbesserte präzisePositionsbestimmung des Auf-
zugkorbes unter Berücksichtigung, dass sich Gebäude-
strukturen nach ihrem Bau mit der Zeit setzen können,
ermöglicht wird.
[0003] Die Aufgabe wird, ausgehend von einer Aufzug-
vorrichtung bzw. einem Gebäude der eingangs genann-
ten Art, durch die kennzeichnenden Merkmale des An-
spruchs 1 bzw. des Anspruchs 7 gelöst.
[0004] Durch die in den abhängigen Ansprüchen ge-
nannten Maßnahmen  sind vorteilhafte Weiterbildungen
und Ausführungen der Erfindung möglich.
[0005] Dementsprechend zeichnet sich eine erfin-
dungsgemäße Aufzugvorrichtung dadurch aus, dass die
Markierungseinheit als Träger eines Barcodes, insbe-
sondere eines 2-D-Codes und die Detektionseinheit als
Bildsensor, insbesondere als Kamera, ausgebildet sind.
[0006] Die erfindungsgemäße Aufzugvorrichtung
dient der Beförderung von Personen und/oder Gegen-
ständen innerhalb eines Aufzugsschachtes eines Raum-
gebildes oder dergleichen. Es kann sich bei einem sol-
chen Raumgebilde beispielsweise um ein Gebäude han-
deln. Unter einem Gebäude im Sinne der Erfindung ist
jegliche Art von Bauwerk zu verstehen, beispielsweise
ein Haus, ein Hochhaus, ein Turm, eine Halle, ein Stadion
mit einer Tribüne, einem Lager, einer Transport- bzw.
Verladestation oder dergleichen. Es kann sich aber auch
um ein anderes, wenigstens zwei Etagen umfassendes
Raumgebilde handeln. Grundsätzlich kann es sich bei
einem derartigen Raumgebilde beispielsweise auch um
ein Fahrzeug handeln, welches einen gebäudeartigen
Aufbau besitzt, beispielsweise ein Schiff. Denkbar sind
beispielsweise auch Aufzugvorrichtungen in fahrbaren
Transport- oder Hebevorrichtungen. Eine derartige Auf-
zugvorrichtung besitzt einen Aufzugskorb, in welchem
die zu befördernden Personen und/oder Gegenstände
unterbringbar sind. Der Aufzugskorb wird innerhalb eines
Fahrgerüstes zur Lagerung bzw. Führung des Aufzugs-
korbs bewegt. Das Fahrgerüst ist dabei innerhalb eines

Aufzugsschachtes installiert.
[0007] Um die Position des Aufzugskorbs innerhalb
des Aufzugsschachtes bzw. in Bezug auf das Fahrgerüst
zu bestimmen, ist eine Positionsbestimmungsvorrich-
tung vorhanden. Diese umfasst wenigstens eine Markie-
rungseinheit zur Markierung der Position, ferner eine De-
tektionseinheit zum Erkennen bzw. Auslesen der Mar-
kierungseinheit sowie eine Auswerteeinheit zum Aus-
werten der Messwerte der Detektionseinheit. Diese Aus-
werteeinheit kann beispielsweise  als Elektronikeinheit
ausgebildet sein, welche Ausgangsmesswerte der De-
tektionseinheit ausließt und diese dazu verwendet, dar-
aus eine Positionsangabe über die Position des Aufzugs-
korbs in Bezug auf das Fahrgerüst bzw. die Position in-
nerhalb des Aufzugsschachtes zu bestimmen.
[0008] Durch die Maßnahme, dass die Markierungs-
einheit als Träger eines Barcodes, insbesondere eines
2-D-Codes, und die Detektionseinheit als Bildsensor,
insbesondere als Kamera, ausgebildet sind, kann die Po-
sitionsbestimmung verbessert werden. Zum einen wird
durch die Verwendung eines Barcodes bzw. eines 2-D-
Codes ermöglicht, eine einfache und kostengünstige
Markierung vorzunehmen. Eine derartige Markierung
kann beispielsweise einfach und kostengünstig aufge-
druckt werden. Auch kann eine solche Markierung mit
Standardscannern bzw. sonstigen dafür vorgesehenen
Bildsensoren ausgelesen werden. Zudem wird dadurch
ein besonders fehlerfreies Auslesen ermöglicht. Da die
entsprechenden Barcodes bzw. 2-D-Codes sehr scharf
abgebildet werden können und auch zudem sehr genau
in Bezug auf das Fahrgerüst bzw. den Aufzugsschacht
platziert werden können und auf eine sehr präzise bild-
sensorische Erfassung möglich ist, kann die Position
auch sehr präzise bestimmt werden.
[0009] Da derartige Barcodes bzw. 2-D-Codes einen
entsprechend hohen Schwarz-Weiß-Kontrast aufwei-
sen, sind diese Markierungen regelmäßig wenig anfällig
gegenüber Verschmutzungen wie z. B. durch Staub. Um-
gekehrt ist es ferner auch möglich, über den Bildsensor
optisch den Kontrast der erfassten Markierungseinheiten
zu bestimmen und gegebenenfalls ein entsprechendes
Fehler- oder warnsignal bzw, ein Wartungssignal auszu-
geben, welches darauf hindeutet, dass die entsprechen-
den Markierungseinheiten gereinigt oder erneuter wer-
den müssen. Ein derartiges Wartungs- oder Fehlersignal
kann beispielsweise von der Auswerteeinheit ausgege-
ben werden, in der auch der Kontrast bestimmt werden
kann. Im Übrigen kann ein Barcode bzw. 2-D-Code vor-
teilhafterweise berührungslos ausgelesen werden und
ist zudem auch praktisch verschleißfrei.
[0010] Eine entsprechend genaue Erfassung wird
durch Bildsensoren, die eine entsprechende Optik wie
z.B. telezentrische Linsen aufweisen, ermöglicht. Ferner
wird ermöglicht, möglichst kompakte und kleine Bildsen-
soren zur Verfügung zu stellen. Aufgrund der einfachen
und kompakten Ausführung wird ermöglicht, dass nur
geringe Kosten für die Positionsbestimmung anfallen.
Zudem ermöglicht eine derartige Positionsbestimmung
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einen geringen Stromverbrauch, da regelmäßig für die
entsprechende Elektronik meist nur eine geringe Lei-
stung benötigt wird.
[0011] Bei einer bevorzugen Ausführungsform der Er-
findung ist die Markierungseinheit ferner als Band aus-
gebildet, diese Maßnahme, ermöglicht eine fortlaufende
Markierung der Position auf der Fahrstrecke des Auf-
zugskorbs. Jede einzelne Markierung kann durch eine
entsprechende Symbolik, beispielsweise einen Trenn-
steifen von der nächsten Markierung getrennt werden,
sodass auch eine feine Rasterung ermöglicht wird.
[0012] Erfindungsgemäß ist die erste Markierungsein-
heit am Fahrgerüst, insbesondere an einer Führungs-
schiene des Fahrgerüstes angebracht. Dabei wird er-
möglicht, dass die Markierung nicht beispielsweise von
Streben oder Ähnlichem verdeckt wird, wenn der Auf-
zugskorb vorbeifährt. Zudem kann dadurch erreicht wer-
den, dass eine bestimmte, genau definierte Distanz zwi-
schen dem Sensor/Bildsensor und der Markierungsein-
heit stets eingehalten wird. Dadurch kann zum einen die
Genauigkeit der Messung erhöht werden, zum anderen
ermöglicht diese Maßnahme auch eine vereinfachte In-
stallation bzw. Wartung. Insbesondere muss bei der Po-
sitionsbestimmung kein Einfluss hinsichtlich einer Mes-
sung berücksichtigt werden, der durch eine Änderung
der Distanz zwischen Markierungsstreifen und Sensor
hervorgerufen werden könnte. Zumeist wird durch eine
kleine Distanz zwischen Markierungsstreifen und Sensor
ermöglicht, dass die Positionsbestimmung präzise erfol-
gen kann.
[0013] Gebäudestrukturen können sich nach ihrem
Bau mit der Zeit auch "setzen", d. h., dass beispielweise
Wände ihre Position  verändern und sich leicht verschie-
ben können. Solche Änderungen sind in der Bautechnik
und Bauphysik bekannt und beispielsweise durch Alte-
rungen bzw. Belastungen bedingt. Denkbar sind auch
Veränderungen durch seismische Aktivitäten oder son-
stige Veränderungen des Untergrundes (etwa bedingt
durch Erdsenkungen, durch Grundwasser usw.). Aller-
dings sind diese Verschiebungen nicht immer linear oder
gleichmäßig. Wenn eine derartige Verschiebung eintritt,
kann dies bedeuten, dass das Gebäude in einer anderen
Weise verschoben wird als zum Beispiel das Fahrgestell,
in welchem der Aufzugskorb geführt wird. Ein weiterer
Vorteil der Anbringung der Markierungseinheit am Fahr-
gerüst kann folglich darin bestehen, dass eine wenig-
stens teilweise Entkopplung der Position der Markie-
rungseinheit von Verschiebungen des Gebäudes ermög-
licht wird. Ist also eine entsprechende Markierungsein-
heit unmittelbar am Gebäude, beispielsweise an einer
Wand des Gebäudes befestigt, kann diese ihre relative
Position in Bezug auf die Erfassung durch ein Bildsensor
eines im Fahrgerüst verfahrbaren Aufzugskorbs sich ver-
ändern. Würde dieser Effekt nicht berücksichtigt, könnte
dies dazu führen, dass die Positionsbestimmung nach
einer bestimmten Zeit, in der sich das Gebäude oder ein-
zelne Wände verschieben, ungenauer wäre als beim Ein-
bau des Aufzugs; entsprechend könnte dann die

Schachtöffnung gegebenenfalls nicht mehr von der Auf-
zugskabine präzise angefahren werden.
[0014] Die zweite Markierungseinheit ist am Aufzugs-
schacht bzw. an einem sonstigen Teil, beispielsweise
einer Wand des Gebäudes angebracht sein.
[0015] Es sind erfindungsgemäß wenigstens eine er-
ste und eine zweite Markierungseinheit vorgesehen.
Dies kann mehrere Vorteile mit sich bringen: Zum einen
kann eine zweite Markierungseinheit als Referenzmar-
kierung zum Abgleich der Genauigkeit der ersten Mar-
kierungseinheit genutzt werden. Beispielsweise kann die
Auswerteeinheit einen derartigen Abgleich vornehmen,
gegebenenfalls automatisch in gewissen Zeitintervallen.
Somit kann die Aufzugvorrichtung feststellen, ob mit der
Zeit zwischen der ersten Markierungseinheit und der
zweiten  Markierungseinheit eine Änderung in Bezug auf
die relative Position zueinander erfolgt ist. Dies kann zum
einen zu Wartungszwecken genutzt werden, aber auch
grundsätzlich für die Gebäudesicherheit. Zudem kann
dadurch eine Kalibrierung der Positionsbestimmungs-
vorrichtung vorgenommen werden, sodass eine noch
präzisere Positionsbestimmung ermöglicht wird. Eine
derartige Kalibrierung kann in der Auswerteeinheit vor-
genommen werden. Die zweite Markierungseinheit kann
beispielsweise in der Nähe der Schachtöffnung, zum Bei-
spiel jeweils pro Stockwerk angebracht sein.
[0016] Eine zweite Markierungseinheit kann aber auch
dazu genutzt werden, eine weitere Information zu über-
mitteln. Beispielsweise kann die zweite Markierungsein-
heit dazu genutzt werden, eine bestimmte Zone auf der
Fahrstrecke innerhalb des Aufzugsschachtes zu markie-
ren.
[0017] Zudem kann die Auswerteeinheit wiederum da-
zu ausgebildet sein, zu bestimmen, ob sich der Fahrkorb
bzw. der Aufzugskorb innerhalb dieser Zone befindet
oder nicht. Eine derartige Zone kann beispielsweise der
Bereich um eine Schachtöffnung herum sein, in welcher
ein Ausstieg von sich im Aufzugskorb befindenden Per-
sonen möglich ist. Typischerweise ist in jedem Stockwerk
eine Schachtöffnung vorhanden, gegebenenfalls auch
zwei Schachtöffnungen, falls beispielsweise ein Ausstieg
zu gegenüberliegenden Seiten möglich ist.
[0018] Je nach Art des Aufzugs kann entweder der Auf-
zugskorb eine Tür bzw. Ausstiegsluke aufweisen. Denk-
bar ist aber auch, dass der Aufzugsschacht selbst eine
entsprechende Tür oder Ausstiegsluke besitzt. Dement-
sprechend kann bei einer Weiterbildung der Erfindung
eine Entriegelungsvorrichtung zur Entriegelung einer Tür
bzw. einer Ausstiegsluke des Aufzugskorbs, welche mit-
tels der Auswertevorrichtung kontrollierbar ist, vorhan-
den sein. Zweck einer solchen Entriegelungsvorrichtung
ist es, einen Notausstieg bei einem Defekt des Aufzugs
zu ermöglichen, dies jedoch nur dann, wenn der Auf-
zugskorb im Bereich einer Schachtöffnung sich befindet.
Denkbar ist ebenfalls, dass die Entriegelungsvorrichtung
eine  Tür einer Schachtöffnung des Aufzugsschachtes
entsperrt, also eine Tür, die nicht unmittelbar am Auf-
zugskorb angebracht ist. Eine Kontrolle im Sinne der Er-
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findung bedeutet eine Regelung und/oder Steuerung.
Beispielsweise kann, je nach dem, ob sich der Aufzugs-
korb innerhalb der Zone befindet, die Entriegelungsvor-
richtung aktiviert werden oder nicht.
[0019] Die Detektionseinheit kann bei einer Ausfüh-
rungsvariante auf und/oder unter dem Fahrkorb ange-
ordnet sein. Denkbar ist auch, dass die Detektionseinheit
an einer sonstigen Position am Fahrkorb angebracht ist.
Dies bedeutet, dass die Markierungseinheit fest ange-
bracht ist, beispielsweise an der Fahrschiene bzw. am
Gebäude selbst, während der Fahrkorb, der eine Bewe-
gung relativ zu dieser Markierungseinheit ausführen
kann, die entsprechende Detektionseinheit besitzt, die
dann in Abhängigkeit von ihrer Position in Bezug auf die
Markierungseinheit entsprechende Positionsangaben
anhand der Auswertevorrichtung liefern kann. Grund-
sätzlich ist es jedoch denkbar, dass die Detektionseinheit
auch beispielsweise seitlich am Aufzugskorb angebracht
ist. In der Regel ist die Position der Detektionseinheit
relativ zum Fahrkorb unter anderem bei der Auswertung
der Position des Fahrkorbs durch die Auswertevorrich-
tung zu berücksichtigen, d. h. diese muss dementspre-
chend konfiguriert bzw. vorprogrammiert sein.
[0020] Dementsprechend zeichnet sich ein erfin-
dungsgemäßes Gebäude mit wenigstens zwei Etagen
dadurch aus, dass eine Aufzugsvorrichtung nach einem
der vorgenannten Ansprüche vorgesehen ist.
[0021] Erfindungsgemäß ist die zweite Markierungs-
einheit am Gebäude angebracht. Hierdurch wird in Vor-
teilhafterweise insbesondere eine Relation zwischen
dem Fahrgerüst bzw. der Schiene des Fahrgerüsts und
dem Gebäude ermöglicht. Wie bereits erörtert wurde,
kann sich mit der Zeit durch Alterung, Belastung usw.
eine ungleichmäßige Lageveränderung zwischen Ge-
bäude und Fahrgerüst einstellen. Durch die Maßnahme,
eine zweite Markierungseinheit am Gebäude anzubrin-
gen, kann diese relative Lage zwischen Gebäude und
Fahrgerüst, auch bei einer  ungleichmäßigen Änderung
jederzeit neu bestimmt und eine erneute Kalibration vor-
genommen werden. Grundsätzlich ist es auch denkbar,
dass eine entsprechende Warnfunktion, beispielsweise
von der Auswerteeinheit, aktiviert wird, wenn diese La-
geänderung zu stark ist. Diese zweite Markierungsein-
heit kann beispielsweise auch Stockwerkinformationen
und Positionsinformationen tragen. Beispielsweise kann
sie die Nummer des einzelnen Stockwerks in kodierter
Form enthalten.
[0022] Die Positionsinformation kann in verschiedener
Art und Weise dargestellt sein: Zum einen besteht die
Möglichkeit einer Punktinformation, welche grundsätz-
lich zur Kalibrierung des Codebandes verwendet werden
kann, aber auch zur Berechnung einer Position, bei-
spielsweise der Zone, in welcher eine Entriegelung statt-
finden soll. Ferner kann eine Bereichsinformation kodiert
sein, welche z. B. eine direkte Detektion der Entriege-
lungszone ermöglicht. Ein solcher Bereich kann durch
einen Beginn und ein Ende definiert sein, beispielsweise
im Fall einer Entriegelungszone ein Bereich von etwa 20

cm unterhalb einer Schachtöffnung bis 20 cm oberhalb
einer Schachtöffnung. Grundsätzlich ist zum Beispiel
denkbar, den Beginn bzw. das Ende einer Entriegelungs-
zone direkt anhand einer Codierung auf der Markierungs-
einheit zu detektieren.
[0023] Ferner kann auch eine Längeninformation
übertragen werden, die zum einen zur Kalibrierung des
Codebandes eingesetzt werden kann, aber auch zu einer
erhöhten Genauigkeit führen kann, sofern das Nonius-
prinzip ausgenutzt wird. Demnach ist grundsätzlich so-
wohl eine indirekte als auch eine direkte Detektion der
Entriegelungszone denkbar. Schließlich können Stock-
werksinformationen ebenfalls mitcodiert werden. Bild-
sensoren können grundsätzlich dafür eingesetzt werden,
die erste und auch die zweite Markierungseinheit auszu-
lesen. Die Markierungseinheiten können ebenfalls zur
Definition eines Haltepunktes des Aufzugskorbs verwen-
det werden. Die Stockwerkinformation kann grundsätz-
lich entfallen, wenn vom Speicher der Auswerteeinheit
eine Position dem von der Markierungseinheit ausgele-
senen Code zugeordnet werden kann.
[0024] Die entsprechende Information bzw. Zuord-
nungstabelle ist dann entsprechend z.B. im Speicher der
Auswerteeinheit vorher zu hinterlegen. Die Stockwerks-
information kann auch dadurch gewonnen werden, dass
eine ausgelesene Haltepunkt-Information erfasst wird
und Markierungen von einer Extremposition aus wäh-
rend einer Lernphase beim Fahren mitgelesen werden.
Diese Maßnahme ermöglicht eine gute technische Rea-
lisierbarkeit und eine kostengünstige Umsetzung.
[0025] Denkbar ist es, dass die zweite Markierungs-
einheit so angeordnet ist, dass die durch sie markierte
Zone einen Bereich um wenigstens eine der Schachtöff-
nungen des Aufzugsschachtes herum bildet. Diese Zone
kann beispielsweise als Entriegelungszone dienen, d. h.
in diesem Bereich kann eine Notentriegelung erfolgen,
wenn der Aufzug beispielsweise durch einen techni-
schen Defekt oder ein sonstiges unvorhergesehenes Er-
eignis stehen bleibt. Mit Hilfe der Notentriegelung können
dann die Türen in einem für die Personen bzw. die trans-
portierenden Gegenstände sicheren Bereich durch eine
Schachtöffnung aus dem Fahrkorb geholt werden. Durch
diese Maßnahme kann auch die Sicherheit der Aufzug-
vorrichtung erhöht werden.

Ausführungsbeispiel:

[0026] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der
Zeichnung dargestellt und wird nachstehend unter An-
gabe weiterer Vorteile und weiterer Einzelheiten näher
erläutert. Im Einzelnen zeigt

Fig. 1 : eine schematische Darstellung eines Gebäu-
des mit einem Aufzug gemäß der Erfindung,

Fig. 2 : eine schematische Darstellung eines Code-
bandes,

Fig. 3 : eine schematische Darstellung eines Code-
bandes.
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[0027] Figur 1 zeigt eine Aufzugvorrichtung 1 mit ei-
nem Fahrgerüst 2 und einem Aufzugskorb 3. Der Auf-
zugskorb 3 trägt an seiner Unterseite eine Kamera 4. Am
Fahrgerüst 2 ist eine erste  Markierungseinheit 5 ange-
bracht. Die Aufzugvorrichtung 1 wiederum befindet sich
in einem Gebäude 6, das Gebäude 6 wiederum umfasst
einen Aufzugsschacht 7, in welchem wiederum die Auf-
zugvorrichtung 1 angeordnet ist. In einer Wand des Ge-
bäudes 6, welche an den Aufzugschacht 7 angrenzt, be-
findet sich wiederum eine Schachtöffnung 8. Am unteren
Rand der Schachtöffnung 8 ist an der Wand des Gebäu-
des 6 eine zweite Markierungseinheit 9 angebracht.
[0028] Bei diesem Ausführungsbeispiel handelt es
sich um eine bevorzugte Ausführungsvariante.
[0029] Die Kamera 4 ist als Bildsensor dazu ausgebil-
det, grundsätzlich beide, sowohl die erste als auch die
zweite Markierungseinheit zu erfassen und auszulesen.
Personen können durch eine Schachtöffnung 8 in den
Fahrkorb 3 gelangen, wenn dieser sich auf der entspre-
chenden Höhe, genauer gesagt an der entsprechenden
Position in Höhe der Schachtöffnung 8 befindet. In dem
Fahrkorb 3 können die Personen in vertikaler Richtung
befördert werden. Der Aufzugskorb 3 wiederum ist durch
das Fahrgestell 2 gelagert und geführt. Ferner umfasst
der Fahrkorb 3 Türen, die sich automatisch öffnen und
schließen, wenn der Fahrkorb eine entsprechende Po-
sition erreicht hat, beispielsweise in Höhe der Schacht-
öffnung 8.
[0030] Bei der Fahrt des Aufzugkorbes 3 in vertikaler
Richtung empfängt die Kamera 4 entsprechende Bilder
der ersten Messeinheit. Diese von der ersten Messein-
heit empfangenen Bildinformationen werden in der (nicht
dargestellten) Auswerteeinheit verarbeitet und resultie-
ren schließlich in einer Positionsangabe des Fahrkorbes
3 innerhalb des Fahrgestells 2. Sowohl die zweite Mar-
kierungseinheit als auch die erste Markierungseinheit
enthalten einen auszulesenden Barcode bzw. 2-D-Code.
Der Bildbereich, den die Kamera 4 erfasst, ermöglicht
allerdings auch ein Auslesen der zweiten Markierungs-
einheit, sofern diese von der Kamera 4 erfasst werden
kann, was wiederum von der Position des Aufzugkorbes
3 abhängt. Wie in Figur 1 dargestellt, kann die Kamera
4 dann die zweite Markierungseinheit erfassen, wenn
sich der Fahrkorb  3 im Bereich der Schachtöffnung 8
befindet. Sowohl die zweite Markierungseinheit als auch
die Kamera 4 am Aufzugskorb 3 sind so montiert, dass
die zweite Markierungseinheit an der Schachtöffnung 8
dann ausgelesen werden kann, wenn sich der Aufzugs-
korb 3 circa 20 Zentimeter oberhalb oder unterhalb der
Normalposition in Höhe der Schachtöffnung 8 befindet,
in der üblicherweise ein Aussteigen aus dem Fahrkorb
erfolgt. Dies ist dann der Fall, wenn der Boden des Fahr-
korbs auf einer Höhe mit dem Boden an der Schachtöff-
nung 8 liegt. Diese Zone 20 Zentimeter über bis 20 Zen-
timeter unter der normalen Halteposition in Höhe der
Schachtöffnung 8 bildet wiederum eine Entriegelungs-
zone. Im Bereich dieser Entriegelungszone kann in zu-
lässigerweise eine Notentriegelung stattfinden. Eine sol-

che Notentriegelung ist dann notwendig, wenn der Fahr-
korb 3 beispielsweise durch ein unvorhergesehenes Er-
eignis, ein Stromausfall, ein Blockieren des Fahrstuhls
oder ähnliches plötzlich stehen bleibt. In einem solchen
Fall können die Personen dann ohne besondere Gefahr
aus dem Auszugskorb 3 befreit werden, wenn dieser sich
in einer entsprechenden Zone befindet, die nahe genug
an der Schachtöffnung 8 gelegen ist. In diesem Fall be-
findet sich diese Zone, die Entriegelungszone, etwa 20
Zentimeter oberhalb bzw. unterhalb der Schachtöffnung
8.
[0031] Die erste Markierungseinheit ist als Band aus-
gebildet, welches den Barcode trägt; währenddessen ist
die zweite Markierungseinheit als 2-D-Code ausgebildet,
wobei die Markierungseinheit durch ein Markierungs-
stück ausgebildet ist. Insbesondere können diese Mar-
kierungseinheiten durch einen Klebestreifen ausgebildet
sein, der die entsprechende Markierung bzw. den ent-
sprechenden Bar- bzw. 2-D-Code trägt.
[0032] Figur 3 zeigt ein Beispiel für eine entsprechende
Markierungseinheit, nämlich ein Codeband 10. Ist das
Codeband für eine Anbringung als zweite Markierungs-
einheit direkt an einem Gebäude vorgesehen, kann bei-
spielsweise der Bereich 11 als Stockwerkscodierung, der
Bereich 12 als Positionscodierung und der Bereich 13
als Entriegelungscodierung dienen. Zusätzlich können
auch Markierungslinien 14 vorhanden sein.
[0033] Ein Codierungsmuster im 2-D-Code ist beispiel-
haft in Figur 4 gezeigt. Die Markerlinien 14 können in
periodischen Abständen auftreten. Das Codeband 10,
11 selbst besteht aus einer reflektierenden Folie, wobei
entsprechende schwarzen Linien, Bereiche oder Punkte
zur Codierung darauf abgedruckt sind. Die Folie wird z.
B. auf ein Blech bzw. Metallstück geklebt und zum Schutz
versiegelt.

Bezugszeichenliste:

[0034]

1 Aufzugvorrichtung
2 Fahrgerüst
3 Aufzugskorb
4 Kamera
5 erste Markierungseinheit
6 Gebäude
7 Aufzugsschacht
8 Schachtöffnung
9 zweite Markierungseinheit
10 Codeband
11 Stockwerk-Codierung
12 Positionscodierung
13 Entriegelungszone
14 Codeband
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Patentansprüche

1. Aufzugvorrichtung (1) zur Beförderung von Perso-
nen und/oder Gegenständen innerhalb eines Auf-
zugsschachtes (7) eines wenigstens zwei Etagen
umfassenden Raumgebildes (6), insbesondere ei-
nes Gebäudes oder dergleichen, umfassend:

- einen Aufzugskorb (3), in welchem die zu be-
fördernden Personen und/oder Gegenstände
unterbringbar sind,
- ein Fahrgerüst (2) zur Lagerung und Führung
des Aufzugskorbs,
- eine Positionsbestimmungsvorrichtung zur
Bestimmung der Position des Aufzugskorbs in-
nerhalb des Aufzugsschachts und/oder in Be-
zug auf das Fahrgerüst, welche eine Markie-
rungseinheit zur Markierung der Position, eine
Detektionseinheit (4) zum Erkennen und/oder
Auslesen der Markierungseinheit sowie eine
Auswerteeinheit zum Auswerten der Messwerte
der Detektionseinheit umfasst, wobei

die Markierungseinheit (5, 9, 10, 14) als Träger eines
Barcodes, insbesondere eines 2-D-Codes, und die
Detektionseinheit (4) als Bildsensor, insbesondere
als Kamera, ausgebildet sind, und wobei eine erste
und eine zweite Markierungseinheit vorgesehen
sind, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite
Markierungseinheit (9) als Referenzmarkierung zum
Abgleich der Genauigkeit der ersten Markierungs-
einheit ausgebildet ist, und die Auswerteeinheit dazu
ausgebildet ist, einen Abgleich zwischen erster und
zweiter Markierungseinheit vorzunehmen, sodass
festgestellt werden kann, ob zwischen der ersten
Markierungseinheit und der zweiten Markierungs-
einheit eine Änderung in Bezug auf die relative Po-
sition zueinander erfolgt ist, wobei die erste Markie-
rungseinheit (5) am Fahrgerüst, insbesondere an ei-
ner Führungsschiene des Fahrgerüstes, angebracht
und die zweite Markierungseinheit (9) am Aufzugs-
schacht oder an  einem sonstigen Teil des Gebäu-
des, zum Beispiel an einer Wand des Gebäudes,
angebracht ist.

2. Aufzugvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Markierungseinheit (5, 9,
10, 14) als Band ausgebildet ist.

3. Aufzugvorrichtung nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
zweite Markierungseinheit (9) dazu ausgebildet ist,
eine bestimmte Zone auf der Fahrstrecke innerhalb
des Aufzugsschachtes zu markieren.

4. Aufzugvorrichtung nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Auswerteeinheit dazu ausgebildet ist, zu erkennen,

ob sich der Aufzugskorb in der Zone befindet.

5. Aufzugvorrichtung nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Entriegelungsvorrichtung zur Entriegelung einer Tür
des Aufzugkorbs und/oder eine Schachtöffnung des
Aufzugsschachtes, welche mittels der Auswertevor-
richtung kontrollierbar ist, vorhanden ist.

6. Aufzugvorrichtung nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Detektionseinheit am Aufzugskorb, insbesondere
auf und/oder unter dem Aufzugskorb, angeordnet
ist.

7. Gebäude (6) mit wenigstens zwei Etagen, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Aufzugvorrichtung
nach einem der vorgenannten Ansprüche vorgese-
hen ist.

8. Gebäude nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass die zweite Markierungseinheit am Gebäu-
de angebracht ist.

9. Gebäude nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite Markierungseinheit
so angeordnet ist, dass die durch sie markierte Zone
einen Bereich um wenigstens eine der Schachtöff-
nungen des Aufzugsschachtes herum bildet.

Claims

1. Lift device (1) for transporting persons and/or objects
inside a lift shaft (7) of a three-dimensional space (6)
comprising at least two stories, in particular of a build-
ing or the like comprising:

- a lift cage (3), in which the persons and/or ob-
jects to be transported can be accommodated,
- a drive frame (2) for mounting and guiding the
lift cage,
- a position determining device for determining
the position of the lift cage in the lift shaft and/or
in relation to the drive frame, which device com-
prises a marking unit for marking the position, a
detection unit (4) for detecting and/or reading
the marking unit and an evaluation unit for eval-
uating the measurement values of the detection
unit,

wherein the marking unit (5, 9, 10, 14) is configured
as a carrier of a barcode, in particular a 2D code,
and the detection unit (4) is configured as an image
sensor, in particular as a camera, and wherein a first
and second marking unit are provided, character-
ised in that the second marking unit (9) is in the form
of a reference marking for comparing the accuracy
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of the first marking unit, and the evaluation unit is
configured to make a comparison between a first a
second marking unit, so that it is possible to establish
whether there is a change in relation to the relative
position between the first marking unit and the sec-
ond marking unit, wherein the first marking unit (5)
is attached on the drive frame, in particular on a guid-
ing rail of the drive frame and the second marking
unit (9) is attached onto the lift shaft or another part
of the building, for example onto a wall of the building.

2. Lift device according to 1, characterised in that the
marking unit (5, 9, 10, 14) is in the form of a strip.

3. Lift device according to one of the preceding claims,
characterised in that the second marking unit (9)
is configured to mark a specific zone on the driving
section inside the lift shaft.

4. Lift device according to one of the preceding claims,
characterised in that the evaluation unit is config-
ured to recognize whether the lift cage is located in
the zone.

5. Lift device according to one of the preceding claims,
characterised in that an unlocking device is provid-
ed for unlocking a door of the lift cage and/or a shaft
opening of the lift shaft which can be controlled by
means of the evaluation device.

6. Lift device according to one of the preceding claims,
characterised in that the detection unit is arranged
on the lift cage, in particular on and/or under the lift
cage.

7. Building (6) with at least two stories, characterised
in that a lift device according to one of the preceding
claims is provided.

8. Building according to claim 7, characterised in that
the second marking unit is attached to the building.

9. Building according to claim 7 or 8, characterised in
that the second marking unit is arranged so that the
zone marked thereby forms an area around at least
one of the shaft openings of the lift shaft.

Revendications

1. Dispositif d’ascenseur (1) pour transporter des per-
sonnes et/ou des objets à l’intérieur d’une cage d’as-
censeur (7) d’une structure comprenant des pièces
(6) comportant au moins deux étages, en particulier
d’un bâtiment ou un ouvrage similaire, comportant :

- une cabine d’ascenseur (3), dans laquelle peu-
vent être placés les personnes et/ou objets à

transporter,
- une structure de circulation (2) pour recevoir
et guider la cabine d’ascenseur,
- un dispositif de détermination de position pour
déterminer la position de la cabine d’ascenseur
à l’intérieur de la cage d’ascenseur et/ou par rap-
port à la structure de circulation, lequel dispositif
comporte une unité de marquage pour marquer
la position, une unité de détection (4) pour dé-
tecter et/ou indiquer l’unité de marquage, ainsi
qu’une unité d’analyse pour analyser les valeurs
de mesure de l’unité de détection,

l’unité de marquage (5, 9, 10, 14) étant conçue com-
me un support d’un code à barres, en particulier d’un
code 2D, et l’unité de détection (4) étant conçue com-
me un capteur d’images, en particulier comme une
caméra, et une première et une seconde unité de
marquage étant prévues, caractérisé en ce que la
seconde unité de marquage (9) est conçue comme
un marquage de référence pour comparer la préci-
sion de la première unité de marquage, et l’unité
d’analyse est conçue pour réaliser une comparaison
entre la première et la seconde unité de marquage,
de sorte qu’il est possible d’établir s’il s’est produit
une modification de la position relative entre la pre-
mière unité de marquage et la seconde unité de mar-
quage, la première unité de marquage (5) étant dis-
posée sur la structure de circulation, en particulier
sur un rail de guidage de la structure de circulation,
et la seconde unité de marquage (9) étant disposée
sur la cage d’ascenseur ou sur une autre partie du
bâtiment, par exemple sur une paroi du bâtiment.

2. Dispositif d’ascenseur selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que l’unité de marquage (5, 9, 10,
14) est conçue comme une bande.

3. Dispositif d’ascenseur selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que la secon-
de unité de marquage (9) est conçue pour marquer
une zone particulière du parcours à l’intérieur de la
cage d’ascenseur.

4. Dispositif d’ascenseur selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que l’unité
d’analyse est conçue pour établir si la cabine d’as-
censeur se situe dans la zone.

5. Dispositif d’ascenseur selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’un dispo-
sitif de déverrouillage est prévu pour déverrouiller
une porte de la cabine d’ascenseur et/ou une ouver-
ture de la cage d’ascenseur, lequel dispositif peut
être contrôlé au moyen du dispositif d’analyse.

6. Dispositif d’ascenseur selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que l’unité de
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détection est disposée sur la cabine d’ascenseur, en
particulier dessus et/ou dessous la cabine d’ascen-
seur.

7. Bâtiment (6) comprenant au moins deux étages, ca-
ractérisé en ce qu’il est prévu un dispositif d’ascen-
seur selon l’une des revendications précédentes.

8. Bâtiment selon la revendication 7, caractérisé en
ce que la seconde unité de marquage est disposée
sur le bâtiment.

9. Bâtiment selon la revendication 7 ou 8, caractérisé
en ce que la seconde unité de marquage est dispo-
sée de manière à ce que la zone qu’elle marque
forme une plage autour d’au moins une des ouver-
tures de la cage d’ascenseur.
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